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Bericht 

des Ausschusses für innere Angelegenheiten 

über die Regierungsvorlage (938 der Beila­
gen): Bundesgesetz, mit dem das Fremdenpoli­

zeigesetz geändert wird 

Der Verfassungsgerichtshof hat mit Erkenntnis 
vom 12. Dezember 1985 den § 3 des FremdeQpoli­
zeigesetzes als verfassungswidrig aufgehoben und 
gleichzeitig festgestellt, daß frühere gesetzliche 
Bestimmungen nicht wieder in Wirksamkeit treten 
und die Aufhebung mit Ablauf des 30. November 
1986 in Kraft tritt. Der Verfassungsgerichtshof war 
der Auffassung, daß der § 3 des Fremdenpolizeige­
setzes mit dem Art. 8 der Konvention zum Schutze 
der Menschenrechte und Grundfreiheiten nicht 
konform ist. 

Der Ausschuß für· innere Angelegenheiten hat 
die Regierungsvorla'ge, die dem Erkenntnis des 
Verfassungs gerichtshofes Rechnung tragen soll, in 
seiner Sitzung am 1. Juli 1986 in Verhandlung 
genommen. Nach einer kurzen Debatte wurde ein­
stimmig beschlossen, zur Vorberatung einen Unter­
ausschuß einzusetzen, dem von der Sozialistischen 
Partei Österreichs die Abgeordneten Ing. Hob I, 
K ö c k, K 0 n e c n y, Dr. R i e der und Helmuth 
S t 0 c k e r, von der Österreichischen Volkspartei 
die Abgeordneten Dr. Er mac 0 r a, Dr. Maria 
Ho s p, Dr. Li c hai und Kr a ft sowie von der 
Freiheitlichen Partei Österreichs Abgeordneter 
Hai ger m 0 s e r angehörten. Der Unteraus­
schuß beriet in einer Sitzung über den Gesetzent­
wurf und erzielte darüber Einvernehmen. 

Der Ausschuß für innere Angelegenheiten nahm 
in seiner Sitzung am 23. September 1986 die Bera­
tungen wieder auf. Abgeordnetedng. Hob I legte 
als Obmann des Unterausschusses den Bericht des­
selben vor. Nach einer Debatte, an der sich die 
Abgeordneten Dr. Li c hai, Hai g-e r m 0 s e r, 
K 0 n e c ny und Ing. Hob I. sowie der Bundes­
minister für Inneres BI ec h a beteiligten, nahm 
der Ausschuß den Gesetzentwurf in der Fassung 
des Unterausschußberichtes einstimmig an. 

Die vom Unterausschuß vorgeschlagene Abände­
rung der Regierungsvorlage wird wie folgt begrün­
det: 

_ Die vorliegende Fremdenpolizeigesetz-Novelle 
wurde notwendig, weil der Verfassungsgerichtshof 
mit Ablauf des 30. November 1986 den gesamten 
§ 3 des FremdenpQlizeigesetzes aufgehoben hat. 
Bei Aufnahme der Beratungen der gegenständli­
chen Vorlage stiI,nmten alle Fraktionen des Innen­
ausschusses darin überein, die vorliegende Frem­
denpolizeigesetz-Novelle zum Anlaß zu nehmen, 
eine weiterreichende Reform des Fremdenpolizei­
und darüber hinaus des gesamten Fremdenrechtes 
zu diskutieren. Der Innenausschuß setzte daher zu 
diesem Zweck einen Unterausschuß ein. Dieser 
kann jedoch auf Grund der vorzeitigen Auflösung 
des Nationalrates seine Arbeit nicht mehr abschlie­
ßen. Aus der mit Ablauf des 30. November 1986 
wirksam werdenden Aufhebung des § 3 des Frem­
denpolizeigesetzes ergibt sich jedoch die Notwen­
digkeit, noch in der zu Ende gehenden Gesetzge­
bungsperiode einen Gesetzesbeschluß zu fassen. Im 
Hinblick auf das zwischen allen Fraktionen beste­
hende Einvernehmen über eine darüber hinausrei­
chende Weiterentwicklung des Fremdenpolizei­
rechtes wird jedoch die Z 1 des vorliegenden Geset­
zestextes (betreffend § 3) lediglich für die Dauer 
eines Jahres in Kraft gesetzt. Die übrigen Bestim­
mungen (Z 2-9) dienen lediglich der Durchfüh­
rung des Strafrechtsanpassungsgesetzes und kön­
nen .daher unbefristet beschlossen werden. 

Weiters traf der Ausschuß folgende Feststellung: 

Der Ausschuß -für innere Angelegenheiten stellt 
fest, daß § 3 Fremdenpolizeigesetz auch bisher 
schon den Bestand des Artikel 31 der Genfer 
Flüchtlingskonvention, BGBI. Nr. 55/1955, in Ver­
bindung mit § 4 des Bundesgesetzes über die Auf­
enthaltsberechtigung von Flüchtlingen im Sinne der 
Konvention über die Rechtsstellung der Flücht-­
linge, BGBI. Nr. 126/1968, in der Fassung des 
BGBI. Nr. 796/1974 berührt hat. Dies gilt auch für 
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die vom Ausschuß beschlossene Fassung dieser 
Gesetzesstelle, deren Neufass.ung zu keiner inhalt­
lichen Derogation führen soll. 

von der Bundesregierung vorgelegten Gesetzent­
wad (938 der Beilagen) mit der an g e sc h los - /. 
sen e n A b ä n der u n g die verfassungsmäßige • \ 

Der Ausschuß für innere Angelegenheiten stellt 
somit den A n t rag, der Nationalrat wolle dem 

Zustimmung erteilen. 

Scholger 

Berichterstatter 

Wien, 1986 09 23 

Abänderung 

zum Gesetzentwprf in 938 der Beilagen 

Art. 11 hat zu lauten: 

"Artikel 11 

Ing. Hohl 

Obmann 

1. Dieses Bundesgesetz tritt mit 1. Dezember 
1986 in Kraft. 

2. Art. I Z 1 tritt mit 31. Dezember 1987 außer 
Kr~ft." 

1092 der Beilagen XVI. GP - Ausschussbericht NR (gescanntes Original)2 von 2

www.parlament.gv.at




